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Weiterbildungsreglement PTW

Vorbemerkung

Das vorliegende Weiterbildungsreglement beinhaltet eine zusammenfassende 
Darstellung der Postgradualen Weiterbildung in psychoanalytischer Psy-
chotherapie (PTW) und ihrer organisatorischen Integration in das Freud-
Institut Zürich (FIZ). Separat sind im Prüfungsreglement die von den Weiter-
bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmern im Laufe der Weiterbildung 
zu erbringenden Leistungen aufgeführt und die Instrumente beschrieben, 
welche sicherstellen, dass sämtliche Weiterbildungsteile im geforderten 
Umfang absolviert werden. Ausgeführt sind dort ausserdem Inhalt und 
Funktion der begleitenden jährlichen Standortgespräche der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer mit Mitgliedern der Psychotherapiekommission (PTK). 
Weiter sind die Vorgaben zu den schriftlichen Fallberichten, zur Evaluation 
der eigenen Therapien und zu den mündlichen Präsentationen, sowie die 
Modalitäten sowohl der schriftlichen Theorieprüfung als auch des Ab-
schlussprüfungskolloquiums dargelegt.

Der Weiterbildungsgang Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer 
Psychotherapie am Freud-Institut Zürich ist vom Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) gemäss Psychologieberufe-Gesetz (PsyG) akkreditiert. 

Der Weiterbildungsgang führt nach abgeschlossenem Hochschulstudium 
der Psychologie, mit ausreichender Studienleistung in Klinischer Psycho-
logie und Psychopathologie zum Weiterbildungstitel eidgenössisch an-
erkannte Psychotherapeutin/eidgenössisch anerkannter Psychotherapeut.
Angaben zum PsyG finden Sie unter folgendem Link:

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091366/201801010000/935.81.pdf

Die Weiterbildung richtet sich weiter an Ärztinnen und Ärzte in Weiter-
bildung zur eidgenössischen Fachärztin/zum eidgenössischen Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie (Weiterbildungsteil Psychotherapie im en-
geren Sinn). Die gesamte Weiterbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt 
wird durch das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbil-
dung (SIWF) geregelt. Das SIWF, Organ der FMH, erteilt auch den Facharzt-
titel. Das FIZ ist ein für die Weiterbildung zur Fachärztin/zum Facharzt von 
der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) 
anerkanntes psychotherapeutisches Institut. Angaben zu den Anforderun-
gen und Informationen zur Weiterbildung zum eidgenössischen Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie (FMH) finden Sie unter folgendem Link:

https://www.siwf.ch/weiterbildung/facharzttitel-und-schwerpunkte/psychiatrie-und-psychotherapie.cfm 
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1. Das Freud-Institut Zürich (FIZ) Das Freud-Institut Zürich (FIZ) ist das Zürcher Ausbildungszentrum der 
Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa). Die SGPsa ist als 
eine Zweiggesellschaft der Internationalen Psychoanalytischen Vereini-
gung (IPV) weltweit mit den anderen Institutionen der IPV vernetzt. Das 
FIZ ist ein Verein nach Art. 60 ff. ZGB, dem Mitglieder SGPsa/IPV und Kan-
didatinnen und Kandidaten SGPsa/IPV angehören. Neben der Ausbildung zur 
Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker SGPsa/IPV bietet das Freud-In-
stitut Zürich eine vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) akkreditierte Postgra-
duale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie (PTW) für Psycho-
loginnen und Psychologen sowie für Ärztinnen und Ärzte an. 

2. Der Studiengang:  
Postgraduale Weiterbildung in 
psychoanalytischer Psycho- 
therapie

Ziel der Postgradualen Weiterbildung ist es, die spezifischen Erfordernisse 
der psychoanalytischen Psychotherapie als eine Anwendungsform der  
Psychoanalyse zu vermitteln und die entsprechenden theoretisch-prakti-
schen Kompetenzen bei den Weiterbildungsteilnehmern aufzubauen. 
Dabei ist der Grundsatz leitend, eine integrale Weiterbildung bestehend 
aus Theorie, Selbsterfahrung und Supervision anzubieten. Kern der theore-
tischen Weiterbildung ist das spezifisch auf die psychoanalytische Psycho-
therapie ausgerichtete vierjährige Curriculum. In Ergänzung zur Theorie 
erfordert die Weiterbildung zum psychoanalytischen Psychotherapeuten 
eine intensive und längerdauernde Selbsterfahrung, sowie regelmässige 
Supervision, Reflexion und Evaluation eigener Therapien.

3. Die Psychotherapie- 
kommission (PTK)

Die PTK besteht aus mindestens drei Mitgliedern, von denen eines die 
Leitungsfunktion ausübt. Ihre Wahl durch die Mitgliederversammlung 
des Freud-Instituts Zürich erfolgt für drei Jahre. Mindestens die Hälfte 
der Mitglieder der PTK ist Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für 
Psychoanalyse oder der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, 
mindestens je ein Mitglied ist Psychologin oder Arzt. 
Die Psychotherapiekommission (PTK) ist verantwortlich für Leitung, 
Inhalt und Organisation der Weiterbildung. Sie berät und unterstützt die 
Teilnehmer in allen die Weiterbildung betreffenden Fragen. 

4. Zulassungsbedingungen für 
die Postgraduale Weiterbildung 
in psychoanalytischer Psycho-
therapie

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Weiterbildung sind:

• ein Hochschulabschluss auf Masterstufe in Psychologie mit Nachweis 
der erforderlichen Studienleistung in Klinischer Psychologie und Psy-
chopathologie oder in Medizin,

• eine begonnene oder in Kürze beginnende psychoanalytische Selbst-
erfahrung mit phasenweise mindestens 2 Wochenstunden,

• mindestens ein Aufnahmegespräch bei einem oder mehreren Mitglie-
dern der PTK,

• eine angetretene oder vertraglich vereinbarte Anstellung in einer psy-
chiatrischen Institution der SIWF zertifizierten Weiterbildungskatego-
rie A, B oder C bei einem Beschäftigungsgrad von mindestens 40%.
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5. Aufnahmeverfahren Die Anmeldung zur Teilnahme an der Postgradualen Weiterbildung in 
psychoanalytischer Psychotherapie erfolgt schriftlich beim Sekretariat des 
FIZ durch ein Formblatt. Diesem sind als Bewerbungsunterlagen beige-
fügt: die Bestätigung des Hochschulabschlusses auf Masterstufe in Psycho-
logie mit dem Nachweis einer genügenden Studienleistung in Klinischer 
Psychologie und Psychopathologie oder in Medizin, die Bestätigung der 
aktuellen Tätigkeit in einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Instituti-
on der SIWF zertifizierten Weiterbildungskategorie A, B oder C mit einem 
Beschäftigungsgrad von mindestens 40%, ein Curriculum Vitae sowie ein 
kurzes Motivationsschreiben.
 
Es folgen ein oder mehrere Aufnahmegespräche bei einem oder mehreren 
Mitgliedern der PTK. In den Aufnahmegesprächen werden die persön-
lichen und fachlichen Voraussetzungen geprüft, die Motivation sowie ge-
genseitige Erwartungen, organisatorische Belange und Fragen zur Selbst-
erfahrung und Supervision und zur beruflichen Tätigkeit besprochen. 

Auf den Unterschied zur Ausbildung zur Psychoanalytikerin/zum Psycho-
analytiker (SGPsa/IPV) und deren andere Anforderungen, beispielsweise 
die Selbsterfahrung betreffend, wird hingewiesen. 

Über die Zulassung zur Weiterbildung entscheidet die PTK. Der Aufnah-
me- oder Ablehnungsbescheid wird der Bewerberin/dem Bewerber schrift-
lich mitgeteilt. Im Fall einer Ablehnung erfolgt diese ohne Angabe von 
Gründen.
Für die Aufnahmegespräche wird je eine Gebühr von CHF 200.- erhoben.

Die gesprächsführenden Kommissionsmitglieder verfassen zu den Auf-
nahmegesprächen ein Protokoll. Diese Protokolle werden im FIZ archi-
viert und nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung vernichtet. Bei 
Nichtbestehen der Abschlussprüfung, nach einem vorzeitigen Abbruch der 
Weiterbildung oder nach dem Ausschluss aus der Weiterbildung werden 
die Protokolle fünf Jahre aufbewahrt. Die Protokolle werden nach Ablauf 
der Frist vernichtet.

6. Ziele der Postgradualen Wei-
terbildung in psychoanalytischer 
Psychotherapie

Zielsetzung der Postgradualen Weiterbildung in psychoanalytischer 
Psychotherapie am FIZ ist die Qualifizierung der Absolventen zu fach-
lich und zwischenmenschlich kompetenten Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten sowie ihre Befähigung zur eigenverantwortlichen Berufs-
ausübung.
Die Teilnehmer werden gemäss Art. 5 Psychologieberufe-Gesetz (PsyG) 
befähigt:

• aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, Methoden und Techniken 
einzusetzen;

• die berufliche Tätigkeit und ihre Folgewirkungen, namentlich auf-
grund angemessener Kenntnisse über die spezifischen Bedingun-
gen, fachlichen Grenzen und methodischen Fehlerquellen systema-
tisch zu reflektieren;

• mit Berufskollegen zusammenzuarbeiten, sowie interdisziplinär zu 
kommunizieren und zu kooperieren;

• sich mit der eigenen Tätigkeit im jeweiligen gesellschaftlichen, 
rechtlichen und ethischen Kontext kritisch auseinanderzusetzen;
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• die Problemlagen und die psychische Verfassung ihrer Patientinnen 
und Patienten richtig einzuschätzen und adäquate Massnahmen anzu-
wenden oder zu empfehlen;

• bei der Beratung, Begleitung und Behandlung ihrer Patienten die Ins-
titutionen des Sozial- und Gesundheitswesens einzubeziehen und die 
rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu berück-
sichtigen;

• mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaftlich umzugehen;
• auch in kritischen Situationen reflektiert und selbstständig zu han-

deln.

Die Weiterbildung vermittelt die theoretischen und technischen Grundla-
gen der psychoanalytisch-psychotherapeutischen Arbeit:

Die Absolventen der PTW erwerben die Fähigkeit, aufgrund von Erstge-
sprächen eine psychoanalytisch-psychotherapeutische Diagnose zu erstel-
len und daraus eine Indikation abzuleiten. Sie erarbeiten gemeinsam mit 
der betreffenden Patientin oder dem Patienten, ob und in welcher Form 
eine psychoanalytisch-psychotherapeutische Arbeit angezeigt und möglich 
ist. Die Absolventen sind in der Lage, bei Vorliegen einer Indikation und 
entsprechend der gemeinsam mit den Patienten getroffenen Vereinbarung 
eine psychoanalytische Psychotherapie im institutionellen oder ambulan-
ten Rahmen durchzuführen.
Die Absolventen lernen auch, wie und in welchen verschiedenen Formen 
die notwendigen und sachdienlichen Dokumentationen, Fallberichte und 
Verlaufsanalysen zu erstellen sind, und wie man mit diesen Dokumentatio-
nen arbeiten kann, um die Qualitätssicherung im psychoanalytisch-psycho-
therapeutischen Kontext zu gewährleisten.

7. Studienaufbau der Postgradua-
len Weiterbildung in psychoana-
lytischer Psychotherapie

Die Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie be-
steht aus dem strukturierten, theoretisch-klinischen Curriculum «Wissen 
und Können». Dazu kommen Selbsterfahrung, Supervision und die eigene 
psychotherapeutische Tätigkeit.

Im theoretisch-klinischen Curriculum liegt ein Schwerpunkt auf spezifi-
schen, jedes Semester wechselnden Krankheitsbildern, die entlang den drei 
Perspektiven Kasuistik – Theoretische Konzepte – Behandlungstechnik erarbeitet 
werden. Dieses Vorgehen entspricht einer zyklischen Struktur, welche bei 
inhaltlicher Variation und Vielfalt durch die sich wiederholenden Bezüge 
eine Vertiefung und die zunehmende Verankerung des Wissens ermöglicht.

Die Weiterbildung wird als halboffene Gruppe geführt. Jeweils zu Semes-
terbeginn können neue Teilnehmer in die Gruppe aufgenommen werden. 
Die halboffene Führung der Weiterbildungsgruppe wird durch die zykli-
sche Struktur mit den wiederkehrenden Elementen ermöglicht. Das unter-
schiedliche Wissen der Teilnehmer fördert das Lernen und begünstigt eine 
lebendige, diskursive Kultur der Gruppe. 

Ausser der zyklischen Struktur sollen folgende Massnahmen der Anforde-
rung gerecht werden, dass gleichzeitig Neueintretende und Fortgeschritte-
ne unterrichtet werden: 
Jedes Semester enthält sowohl ein- als auch weiterführende Seminare.
Zentrale Themen werden mehrfach und in unterschiedlicher Form variiert 
behandelt. Die Dozenten sind angehalten, zu Beginn jedes Seminars eine 
kleine Einführung zu geben, die auch Wiederholungscharakter haben 
kann, um neuen Teilnehmern den Einstieg zu erleichtern. 4
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7.1. Wissen und Können: Curriculum

Das Curriculum der Psychotherapieweiterbildung umfasst im Bereich 
„Wissen und Können“ insgesamt 578 Einheiten. 528 Einheiten sind durch 
das Freud-Institut vorgegeben, 50 Einheiten können als Wahlpflichtanteil 
innerhalb anderer Veranstaltungen am Freud-Institut, wie beispielsweise 
Tagungen, Seminare und Vorträge, oder an anderen Instituten absolviert 
werden. 
Die Inhalte im Bereich „Wissen und Können“ sind den folgenden sechs 
Themenbereichen zugeordnet: 

I.     Grundkonzepte der psychoanalytischen Psychotherapie, Metapsychologie 
II.    Psychoanalytische Krankheitslehre und psychoanalytische Therapieverfahren
III. Erstinterview, Diagnostik, Indikation und Behandlungstechnik in  
       der psychoanalytischen Psychotherapie, Fallbesprechung 
IV.  Theoretiker/-innen, Geschichte der Psychoanalyse 
V.    Entwicklung, altersspezifische Aspekte 
VI.  Kultur, Soziologie, Forschung, Ethik, Recht, Gesundheitswesen

Jedes Studienjahr weist mindestens zwei grosse thematische Schwer-
punkte aus der Krankheits- und Störungslehre auf, so dass im Verlauf der 
Weiterbildung mindestens acht Gruppen von Störungen vertieft behandelt 
werden. Dabei werden sowohl kliniknahe, klassische Konzepte der psycho-
analytischen Krankheitslehre wie auch neuere, unter anderem manual-
geleitete, psychodynamische Therapieverfahren dargestellt. Zusammen 
mit der Vermittlung seltener Störungen wird so innerhalb des vierjährigen 
Curriculums das gesamte diagnostische Spektrum vermittelt.

7.1.1. Organisationsformen des Curriculums

528 von 578 Einheiten des Gesamtcurriculums werden in den drei nachfol-
gend aufgeführten Organisationsformen durch das FIZ angeboten.

7.1.1.1. Wöchentliche Seminarabende

Der wöchentliche Unterricht findet jeweils am Montagabend von 19.15 bis 
21.10 Uhr im grossen Seminarraum des FIZ statt. (Ausgenommen: Schul-
ferien der Stadt Zürich)  
(380 Einheiten)

7.1.1.2. Kasuistisches Seminar

Das kasuistische Seminar: „Psychoanalytisches Arbeiten in unterschied-
lichen Settings“ findet an sieben Samstagen pro Jahr von 10-13 Uhr im FIZ 
statt. Es wird wahlweise im Studienjahr A, B, C oder D besucht. 
(28 Einheiten)

7.1.1.3. Fokustage

Jährlich finden drei Fokustage als ganztägige Blockveranstaltungen an 
Samstagen statt: F1 Diagnostik, F2 Fallarbeit und F3 Gruppe/Aktuelle The-
men. F3 ist Prozessen in der Gruppe der Weiterbildungsteilnehmer, sowie 
der Behandlung aktueller Themen vorbehalten. Am Vorabend von F3 findet 
jeweils ein Abendseminar oder ein öffentlicher Vortrag statt. 
(88 Einheiten)
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7.1.1.4. Generische Kurse

Die Generischen Kurse finden einmal jährlich als ganztägige Veranstaltung 
an einem Samstag statt. Den Veranstaltungsort geben die nachfolgend 
genannten Institute vor. Organisation und Durchführung der generischen 
Kurse erfolgt im Verbund mit den psychoanalytischen Weiterbildungsins-
tituten Ausbildungszentrum für psychoanalytische Psychotherapie in der 
Nordwestschweiz (AZPP) und dem Psychoanalytischen Seminar Zürich (PSZ). 
(32 Einheiten)

Die generischen Kurse vermitteln folgende Inhalte:

• Erkenntnisse der Psychotherapieforschung und ihre Implikationen für 
die Praxis

• Grundlegende Kenntnisse anderer psychotherapeutischer Ansätze und 
Methoden

• Grundkenntnisse des Rechts- und Sozialwesens und des Gesundheits-
wesens und seiner Institutionen

• Auseinandersetzung mit Berufsethik, Berufspflichten, gesellschaftspo-
litischen und ethischen Fragen im Zusammenhang mit Psychotherapie

7.1.1.5. Wissen und Können: Curriculum Wahlpflicht

Die 50 Einheiten des curriculären Wahlpflichtanteils können im Rah-
men von Tagungen und Kongressen sowie klinischen und theoretischen 
Seminaren am Freud-Institut Zürich oder im Rahmen von Veranstaltungen 
anderer Institutionen besucht werden. Die 50 Einheiten müssen eine Ver-
tiefung der im Curriculum definierten Lerninhalte darstellen und einem 
der sechs Themenbereiche zugeordnet sein.

7.1.1.6. Selbststudium

Die meisten Seminarabende des Curriculums erfordern ein vorbereitendes, 
selbständiges Literaturstudium.

Die Weiterbildung wird durch das notwendige Selbststudium und den 
Besuch anderer Veranstaltungen unterstützt und ergänzt. Das Freud-Insti-
tut Zürich bietet neben der theoretisch-klinischen Weiterbildung jährlich 
eine Reihe von Seminaren zur Vertiefung von Wissen und Können an, wie 
auch Seminare, in denen eigene Fälle vorgestellt und supervidiert werden 
können.

Im Rahmen des Selbststudiums kommt dem Besuch von Kolloquien, Fach-
tagungen, Kongressen, Studienwochen usw. auch ausserhalb des Freud- 
Instituts eine bedeutende Rolle zu.
Die Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur, sei dies  
allein oder in Peer Groups, ist integraler Bestandteil der Weiterbildung. 
Das Selbststudium dient einerseits der Vertiefung der Inhalte der Weiter-
bildung, andererseits werden die Weiterbildungsteilnehmer auch ange-
regt, ihren individuellen Interessen nachzugehen. 

Für das Selbststudium ist mit einem Aufwand von mindestens 100 Einhei-
ten pro Jahr zur rechnen.
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7.2. Klinische Praxis

Für Ärztinnen und Ärzte sind die Anforderungen an die klinische Praxis in 
der Weiterbildungsordnung für den Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie geregelt.
 
Für Psychologinnen und Psychologen umfasst die klinische Praxis die Tätig-
keit nach Studienabschluss. Sie muss fachlich begleitet sein.

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den eidgenössischen Weiterbil-
dungstitel in Psychotherapie anstreben, sind mindestens zwei Jahre zu 100% 
(bei Teilzeit entsprechend länger, bei einer Anstellung von mindestens 40%) 
in einer Einrichtung der psychosozialen Versorgung, davon ein Jahr in einer 
psychiatrischen Institution der SIWF zertifizierten Weiterbildungskategorie 
A, B oder C erforderlich. 

Die Weiterbildungsteilnehmer achten darauf, die Auswahl von Anstellungen 
in Einrichtungen der psychosozialen und der psychotherapeutisch-psychiatri-
schen Versorgung so zu treffen, dass sie während der gesamten Weiterbildung 
eine breite klinische und psychotherapeutische Erfahrung mit Patientinnen 
und Patienten mit verschiedenen Krankheits- und Störungsbildern erwerben. 
Der Nachweis der Breite der Störungsbilder wird im Logbuch ausgewiesen.

Weiterbildungsteilnehmer, welche während ihrer Weiterbildung drei Jahre 
klinische Praxis zu 100% absolviert haben, erfüllen mit Abschluss der PTW 
des FIZ die Bedingungen des BAG zur selbständigen Berufsausübung und 
Abrechnung über die Obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP).

Das FIZ bemüht sich um eine gute Vernetzung mit Einrichtungen der psych-
iatrisch-psychotherapeutischen und der psychosozialen Versorgung. Es berät 
und unterstützt die Teilnehmer in der Stellenwahl. 

7.3. Eigene Therapien

Für Ärztinnen und Ärzte gilt die Weiterbildungsordnung für den Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie.
Für Psychologinnen und Psychologen umfasst die eigene psychotherapeuti-
sche Tätigkeit mindestens 500 Einheiten psychotherapeutischen Arbeitens 
mit Patientinnen und Patienten. Dabei müssen die Teilnehmer zwingend 
psychotherapeutische Erfahrungen mit Patientinnen und Patienten mit ver-
schiedenen Störungsbildern sammeln. 

7.3.1. Fallberichte

Für Ärztinnen und Ärzte gilt die Weiterbildungsordnung für den Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie.
Psychologinnen und Psychologen müssen über zehn eigene psychoanaly-
tisch-psychotherapeutische Behandlungen Fallberichte schreiben. Diese 
Behandlungen müssen durch von der PTK anerkannte Supervisorinnen 
oder Supervisoren supervidiert und mittels den wissenschaftlich standar-
disierten Instrumenten BSCL und HoNOS oder HoNOSCA evaluiert sein, 
sowie mit Patientinnen und Patienten aus mindestens vier verschiedenen 
ICD Diagnosegruppen F0 bis F9 durchgeführt worden sein. Die Fallberich-
te sind nach den Angaben im Prüfungsreglement zu erstellen. Es stehen dafür 
die Dokumente Anleitung Fallberichte, Vorlage Fallberichte und Leitfaden Fall-
berichte im internen Bereich der Homepage zur Verfügung. Die Fallberichte  
werden von den Gutachtern gemäss den Kriterien im Dokument Beurtei-
lungskriterien Fallberichte und Abschlussprüfungskolloquium geprüft. 7
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7.4. Supervision

Für Ärztinnen und Ärzte ist hierfür letztlich die Weiterbildungsordnung 
für den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie massgebend. 
Für Psychologinnen und Psychologen gilt folgendes zwingend: Die Weiter-
bildungsteilnehmer wählen ihre Supervisorinnen und Supervisoren selbst. 
In der Regel wird eine Behandlung von der Indikationsstellung bis zum 
Abschluss der Therapie supervidiert. Die Supervision hat eine triangulie-
rende Funktion, es findet ein Monitoring des therapeutischen Prozesses 
durch eine aussenstehende Person in Gestalt einer erfahrenen Kollegin 
oder eines erfahrenen Kollegen statt. Durch die Supervision ist es den Wei-
terbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmern möglich, eigene emotionale 
Zustände, z.B. von Angst und Unsicherheit, die im Verlauf einer Behand-
lung auftreten können, zu reflektieren und sie auf der Basis von Übertra-
gungs- und Gegenübertragungsprozessen zu verstehen. In der Supervision 
können die Gründe für Behandlungsprobleme und Behandlungsstillstände 
gemeinsam analysiert und damit einer therapeutischen Veränderung zu-
gänglich gemacht werden. 
Es müssen mindestens 200 Stunden Supervision absolviert werden, davon 
mindestens 100 Stunden im Einzelsetting.
Supervisorinnen und Supervisoren, die nicht Mitglieder des FIZ bzw. 
der SGPsa sind, werden durch die PTK anhand des Formulars Qualifika-
tionsnachweis Weiterbildner SU und SE evaluiert. Aufgrund dieser Angaben 
entscheidet die PTK, ob Supervisionen bei diesen Therapeutinnen und 
Therapeuten im Rahmen des Weiterbildungsgangs anerkannt werden kön-
nen. Supervisionen durch Vorgesetzte sind nicht anrechenbar. Durch den 
Arbeitgeber organisierte Supervisionen bei klinikexternen Supervisoren 
können grundsätzlich angerechnet werden. Die PTK kann bei vorgängiger 
Anfrage individuelle Ausnahmebestimmungen erlassen. 

7.5. Selbsterfahrung

Die Selbsterfahrung ist ein zentrales Element der Postgradualen Weiter-
bildung in psychoanalytischer Psychotherapie. Analytische Selbstreflexion 
ist eine Voraussetzung, um in der Beziehung zu Patientinnen und Patien-
ten sowohl deren Psychisches als auch die eigenen Gefühle und Gedanken 
reflektieren und verstehen zu können. 
Die Selbsterfahrung muss im ersten Jahr der Weiterbildung begonnen 
werden. Nachzuweisen sind 200 Stunden im Einzelsetting, davon müssen 
mindestens 150 Stunden im zweistündigen Setting absolviert werden. 
Wünschenswert sind mehr als 150 Stunden in zwei- oder mehr als zwei-
stündigem Setting. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weiter-
bildungsgangs suchen sich für die Selbsterfahrung ihre Therapeutin oder 
ihren Therapeuten selbst.
Das Freud-Institut anerkennt keine Selbsterfahrung in Gruppen.
 
Für die Selbsterfahrung stehen die Mitglieder des Freud-Instituts Zürich 
zur Verfügung. Die Mitglieder des Instituts sind zum einen die Mitglieder 
der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse SGPsa, also assoziierte 
Mitglieder, ordentliche Mitglieder und Ausbildungsanalytiker (siehe dazu 
die Statuten der SGPsa unter www.psychoanalyse.ch). Zum anderen stehen 
auch erfahrene Kandidaten der SGPsa, also Psychoanalytikerinnen in Aus-
bildung, als Selbsterfahrungstherapeuten zur Verfügung. 

8
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Selbsterfahrungstherapeutinnen, die nicht Mitglieder des FIZ bzw. der 
SGPsa sind, werden durch die PTK des FIZ anhand des Formulars Qualifi-
kationsnachweis Weiterbildner SU und SE auf ihre Qualifikation hin überprüft. 
Selbsterfahrungstherapeuten müssen u.a. eine qualifizierte Weiterbildung 
in psychoanalytischer Psychotherapie absolviert haben und über eine min-
destens fünfjährige Berufserfahrung nach Abschluss der Weiterbildung 
verfügen. Sie verpflichten sich ausserdem zu regelmässiger Fortbildung.
Auf der Grundlage der Angaben im Qualifikationsnachweis entscheidet die 
PTK, ob Selbsterfahrungen bei diesen Therapeuten im Rahmen des Weiter-
bildungsgangs anerkannt werden.
Die Analytikerin, die die Selbsterfahrung durchführt, kann nicht gleichzei-
tig Supervisorin sein.

Sollten Teilnehmer der Weiterbildung in Erwägung ziehen, nach dem 
Erwerb des Fachtitels die Ausbildung zur Psychoanalytikerin/zum Psycho-
analytiker SGPsa/IPV zu beginnen, kann es ratsam sein, die Selbsterfah-
rung bei einem ordentlichen Mitglied oder einer Ausbildungsanalytikerin/
einem Ausbildungsanalytiker SGPsa zu machen, damit – falls erwünscht – 
ein problemloser Übergang in die Ausbildung zur Psychoanalytikerin/zum 
Psychoanalytiker SGPsa/IPV gewährleistet ist.

Für Ärztinnen und Ärzte ist bezüglich der Selbsterfahrung die Weiterbil-
dungsordnung für den Facharzt für Psychiatrie und Psycho- 
therapie massgebend.

8. Zeitlicher Aufwand Zur Erlangung des Weiterbildungstitels «eidgenössisch anerkannter Psy-
chotherapeut/ eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin» ist pro Jahr 
mit folgendem zeitlichem Aufwand in Unterrichtseinheiten à 45 Min. zu 
rechnen: 

Theoretisch-klinische Weiterbildung (Curriculum) 137,5
Selbsterfahrung (2 Sitzungen pro Woche)  80 
Supervision (1 Sitzung pro Woche)   40 
Selbststudium      100 
Insgesamt pro Jahr     357,5

Es ist davon auszugehen, dass die gesetzlichen Anforderungen bzgl. der 
Anzahl Einheiten an Selbsterfahrung und Supervision überschritten 
werden, weil für die Erlangung einer psychoanalytisch-psychotherapeuti-
schen Kompetenz eine vertiefte, längerdauernde eigene psychoanalytische 
Erfahrung und eine kontinuierliche Fallsupervision (vorzugsweise von der 
Indikationsstellung bis zur Beendigung der Therapie) Kernelemente der 
Weiterbildung sind.

9. Finanzieller Aufwand Die minimal zu erwartenden Kosten zur Erlangung des Weiterbildungs-
titels „eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin/eidgenössisch an-
erkannter Psychotherapeut“ bzw. des Facharzttitels Psychiatrie & Psycho-
therapie stellen sich wie folgt zusammen:

9
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Psychologinnen und Psychologen
Kosten in CHF

Aufnahmegespräch  200
Studiengebühr (inkl. Hörerstatus FIZ) 4 x 3‘700 14‘800
Prüfungsgebühr 4 x 2’200 8’800
Selbsterfahrung ca. 200 x 160 32‘000
Supervision im Einzelsetting ca. 100 x 160 16‘000
Supervision Gruppensetting ca. 100 x 50 5‘000
Prüfungsgebühr  
(Prüfungsvorleistung, Prüfung)   1’250
Kosten BAG: Urkunde  250
Gesamt ca.   78’300

Die Prüfungsgebühren für Psychologinnen und Psychologen decken 
einerseits einen Anteil an den Kosten und am Aufwand des alle sieben 
Jahre stattfindenden Akkreditierungsverfahrens der Weiterbildung durch 
das BAG und andererseits einen Anteil der Aufwendungen für die Beglei-
tung, Prüfung und Evaluation der Psychologinnen und Psychologen (u.a. 
Logbuch, Fallberichte, schriftliche Prüfung, Standortgespräche) sowie der 
Evaluation der Weiterbildung und Weiterbildner.

Nach vier Jahren Weiterbildung sind die Prüfungsgebühren abgegolten 
und entfallen bei einer möglichen Verlängerung der Weiterbildung.

Ärztinnen und Ärzte
Ärztinnen und Ärzten dient diese Weiterbildung als Grundlage für die 
Facharztprüfung durch die FMH

Kosten in CHF
Aufnahmegespräch  200
Studiengebühr (inkl. Hörerstatus FIZ) 4 x 3‘700 14‘800
Selbsterfahrung ca. 80 x 160 12‘800
Supervision Einzelsetting ca. 30 x 160 4‘800
Supervision Gruppensetting ca. 120 x 50 6’000
Gesamt ca.  38’600

10. Weiterbildnerinnen und  
Weiterbildner

10.1. Mitglieder der Psychotherapiekommission (PTK)
Die Psychotherapiekommission (PTK) ist verantwortlich für Leitung, 
Inhalt und Organisation der Weiterbildung. Sie berät und unterstützt die 
Teilnehmer in allen die Weiterbildung betreffenden Fragen.
Die Mitglieder der PTK werden durch die Mitgliederversammlung des 
FIZ für drei Jahre gewählt. Die PTK besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern, von denen eines die Leitungsfunktion ausübt. Mindestens die Hälfte 
der Mitglieder der PTK ist Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für 
Psychoanalyse oder der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, 
mindestens je ein Mitglied ist Psychologin oder Arzt.

10
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10.2. Dozentinnen und Dozenten
Dozenten werden von der PTK berufen. Sie verfügen über einen Hoch-
schulabschluss in Psychologie oder Medizin und eine postgraduale Wei-
terbildung in ihrem Fachgebiet. In der Regel sind sie Mitglieder des FIZ 
und zusätzlich anerkannt bei der Schweizerischen Gesellschaft für Psycho-
analyse (SGPsa) als assoziiertes oder ordentliches Mitglied oder als Ausbil-
dungsanalytikerinnen. Zweitens können reguläre Dozenten auch Mitglied 
eines anderen schweizerischen Ausbildungszentrums (z.B. Bern oder Basel) 
der SGPsa sein. Eine dritte Gruppe von ordentlich zu berufenden Dozenten 
bilden Mitglieder einer anderen ausländischen Psychoanalytischen Zweig-
gesellschaft der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV). 
Alle Dozenten sind somit in der Regel IPV Mitglieder mit einer profunden 
Ausbildung und langjähriger psychotherapeutischer Erfahrung in Institu-
tionen und/oder in privater Praxis.

Die Berufung zum Dozenten beinhaltet eine schriftliche Vereinbarung in 
Form einer Lehrvereinbarung mit der PTK. In dieser Vereinbarung werden 
unter anderem der Qualifikationsnachweis, die Fortbildungspflicht und 
die Bereitschaft zur Evaluation festgehalten.

Zu einzelnen Themen kann die PTK auch Gastdozenten einladen, welche 
über die gefragte Expertise verfügen. Gastdozenten sind den Zulassungs-
anforderungen und den Verpflichtungen der Dozenten nicht unterworfen. 
Mit ihnen werden individuelle Vereinbarungen getroffen.

10.3. Supervisorinnen und Supervisoren
In der Regel erfolgt die Supervision bei Mitgliedern des FIZ und/oder der SGPsa, 
die nach den Richtlinien des BAG qualifiziert sind, Supervisionen durchzuführen. 

Darüber hinaus können qualifizierte psychoanalytische Psychotherapeuten 
freudscher Richtung, die die BAG-Kriterien erfüllen, aber nicht Mitglieder 
des FIZ oder der SGPsa sind, durch die PTK als Supervisoren zugelassen 
werden. Sie werden anhand des Formulars Qualifikationsnachweis Weiterbild-
ner SU und SE auf ihre Qualifikation hin überprüft. So sollen die Superviso-
rinnen und Supervisoren über eine qualifizierte Weiterbildung in Psycho-
therapie und eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung nach Abschluss 
der Weiterbildung verfügen. Zudem verfügen Supervisorinnen und Super-
visoren in der Regel über eine Spezialisierung in Supervision.

Supervisionen durch Vorgesetzte sind nicht anrechenbar. Die PTK kann bei 
vorgängiger Anfrage individuelle Ausnahmebestimmungen erlassen.
Supervisoren sind zu regelmässiger Fortbildung verpflichtet. 

10.4. Selbsterfahrungstherapeutinnen und -therapeuten
Selbsterfahrungstherapeutinnen und -therapeuten sind Mitglieder des 
Freud-Instituts und/oder der SGPsa, die nach den Richtlinien des BAG 
qualifiziert sind. Darüber hinaus können qualifizierte psychoanalytische 
Psychotherapeuten freudscher Richtung, die die BAG-Kriterien erfüllen, 
jedoch nicht Mitglieder des FIZ oder der SGPsa sind, durch die PTK als 
Selbsterfahrungstherapeutinnen zugelassen werden. Sie werden anhand 
des Formulars Qualifikationsnachweis Weiterbildner SU und SE auf ihre 
Qualifikation hin überprüft. So sollen die Selbsterfahrungstherapeuten 
über eine qualifizierte Weiterbildung in Psychotherapie und eine min-
destens fünfjährige Berufserfahrung nach Abschluss der Weiterbildung 
verfügen. Die Analytikerin, die die Selbsterfahrung durchführt, kann nicht 
gleichzeitig Supervisorin sein. 11



Weiterbildungsreglement PTW

10.5. Mentorinnen und Mentoren
Bei Bedarf haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, 
weiterbildungsrelevante oder die persönliche Situation betreffende Fra-
gen mit einer Mentorin oder einem Mentor, welche sie selber wählen, zu 
besprechen. Die Qualifikation der Mentoren entspricht derjenigen der 
Selbsterfahrungstherapeuten bzw. derjenigen der Supervisoren. Darüber 
hinaus stehen die Mitglieder der Psychotherapiekommission (PTK) sowie 
das Sekretariat den Weiterbildungsteilnehmern für Fragen zur Verfügung.

10.6. Mitglieder im PTW Prüfer-Pool
Im PTW Prüfer-Pool arbeiten Mitglieder des Freud-Instituts, welche die 
Voraussetzungen für Weiterbildungsfunktionen in der PTW erfüllen. Nach 
einer Einführung durch die PTK übernehmen diese selbständig die Beurtei-
lung von Fallberichten der Weiterbildungsteilnehmer. Sie unterstützen die 
PTK bei der Abnahme von Prüfungen und übernehmen Unterrichtseinhei-
ten zum Thema Fallbericht und Fallpräsentation.
Organisation: Die PTK übernimmt die Koordination und Zuteilung der 
Aufgaben. Die Übermittlung der Fallberichte an die im Pool mitarbeiten-
den Dozentinnen und Dozenten übernimmt das Sekretariat.

11. Qualitätssicherung Die Psychotherapiekommission stellt sicher, dass das Weiterbildungs-Cur-
riculum den im PsyG vorgegebenen Qualitätsstandards genügt. Sie sorgt 
für die Anwendung der entsprechenden Instrumente zur Qualitätssiche-
rung und zur Evaluation. Diese sind im vorliegenden Weiterbildungsregle-
ment einsehbar. Im Prüfungsreglement sind die Vorgaben zur Dokumentation 
von Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Laufe der Weiter-
bildung aufgeführt und die Instrumente beschrieben, welche sicherstellen, 
dass sämtliche Weiterbildungsteile im geforderten Umfang absolviert 
werden. Ausgeführt sind ausserdem Inhalt und Funktion der begleitenden 
jährlichen Standortgespräche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
Mitgliedern der PTK. Weiter sind die Vorgaben zur Evaluation der eige-
nen Therapien, zu den schriftlichen Fallberichten und zu den mündlichen 
Präsentationen, sowie die Modalitäten sowohl der schriftlichen Theorie-
prüfung als auch des Abschlussprüfungskolloquiums dargelegt. 

Nachfolgend sind die inhaltlichen und strukturellen Eigenschaften und 
die Kommunikationswege und -gefässe der Qualitätssicherung dargestellt. 
Sie organisieren und steuern die Qualität der Weiterbildung und deren 
Abläufe und Prozesse und ermöglichen eine kontinuierliche Überprüfung 
und Weiterentwicklung des Weiterbildungsgangs. 

11.1. Weiterbildungsgang
Die Gliederung des Curriculums in sechs Themenbereiche und die quanti-
tative Festlegung der ihnen inhaltlich zugeordneten Unterrichtseinheiten 
gewährleisten die Ausgewogenheit des Curriculums. Sie stellen sicher, dass 
alle Lerninhalte gemäss Qualitätsstandards des PsyG vertreten sind.

Die in die Prozesse der Qualitätssicherung involvierten Gremien des FIZ 
sind im regelmäßigem Austausch und prüfen in einem Evaluations- und 
Selbstevaluationsprozess laufend, ob das Weiterbildungsangebot den 
genannten Qualitätsstandards und den Bedürfnissen der Teilnehmer 
weiterhin entspricht. Sie kümmern sich fortlaufend darum, dass neue Ent-
wicklungen der psychoanalytischen Psychotherapie in die Weiterbildung 
integriert werden. Die entsprechenden Organisationsformen sind: 12
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• Regelmässige, mindestens viermal jährlich stattfindende Sitzungen so-
wie zusätzliche strategische Retraiten der Psychotherapiekommission 

• Sitzungen der Psychotherapiekommission mit dem Vorstand des 
Freud-Instituts 

• Treffen der Psychotherapiekommission mit den Mitgliedern des PTW 
Prüfer-Pool 

• Mindestens zwei Mitgliederversammlungen des Freud-Instituts pro 
Jahr 

• Jährliche PTW Weiterbildner-Konferenzen.

Die PTK engagiert regelmäßig renommierte externe Dozentinnen und 
Dozenten, die nicht dem FIZ angehören. Sie verfügen über eine besondere 
Expertise in ihrem Bereich (zum Beispiel störungsspezifische Behandlun-
gen) oder bringen andere, nicht durch Mitglieder des FIZ repräsentierte 
Lerninhalte ein.

Das FIZ pflegt den fachlichen interkantonalen Austausch mit anderen psy-
choanalytisch orientierten Weiterbildungsinstituten zu Fragen der psycho-
analytisch-psychotherapeutischen Weiterbildung. Diese Weiterbildungs-
institute haben sich durch mindestens zweimal jährlich stattfindenden 
Vernetzungstreffen eine institutionalisierte Organisation gegeben. Mitglie-
der der PTK organisieren diese Vernetzungstreffen oder nehmen daran teil. 
Diese Institute und das FIZ organisieren gemeinsam die generischen Kurse 
und bilden die Beschwerdekommission.

Weiterbildungsreglement und im Prüfungsreglement werden an Aktualisierun-
gen, welche die Struktur des Curriculums oder dessen Umsetzung betref-
fen, fortlaufend angepasst. Beide Reglemente sowie sämtliche Dokumente, 
auf die in den Reglementen verwiesen wird, sind auf der Homepage des 
Freud-Instituts Zürich entweder im internen oder im öffentlichen Bereich 
einsehbar. 

Folgende Kommunikationsgefässe und Evaluationsinstrumente gewähr-
leisten, dass die für die Weiterbildung verantwortliche Psychotherapie-
kommission Rückmeldungen zur Qualität der Weiterbildung erhält und 
ermöglichen so die konstante Aktualisierung der Weiterbildungsbedin-
gungen:

Halbjährlich findet ein Evaluationsabend der PTK mit den Weiterbildungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmern mit dem Ziel statt, von ihnen Rück-
meldungen zur Qualität der Inhalte der Seminare, zur Vermittlung durch 
die Dozentinnen und Dozenten, wie beispielweise zur Didaktik, und zu 
weiteren Kriterien zu erhalten. Die PTK wertet vorgängig die schriftlichen 
Befragungen der Teilnehmer mittels Semesterevaluation Studierende aus und 
kommuniziert und diskutiert die Ergebnisse mit diesen.
Die PTK teilt den Dozentinnen, Supervisoren und Selbsterfahrungsthera-
peuten in den  PTW Weiterbildner-Konferenzen oder unter Umständen 
persönlich die Erkenntnisse aus dem Evaluationsabend und die Ergebnisse 
der Auswertung der von den Teilnehmern ausgefüllten Semesterevalua-
tionsfragebogen mit. 

Die Weiterbildner-Konferenzen dienen darüber hinaus dem Austausch der 
PTK mit allen an der Weiterbildung Beteiligten.

13



Weiterbildungsreglement PTW

Zusätzlich findet regelmässig anlässlich der Evaluationsabende ein Aus-
tausch zwischen PTK und Weiterbildungsteilnehmern statt, an dem über 
Veränderungen im Reglement informiert, Fragen zum Stand der Weiterbil-
dung geklärt und Prüfungs- und andere Fragen besprochen werden.

Die Weiterbildungsteilnehmer reichen mit ihren zehn schriftlichen Fallbe-
richten über selber durchgeführte psychoanalytisch-psychotherapeutische 
Behandlungen die Ergebnisse des Selbstbeurteilungsverfahrens BSCL und 
des Fremdbeurteilungsverfahrens HoNOS resp. HoNOSCA ein. 

Die PTK wertet die Ergebnisse der Therapieevaluationen regelmässig sta-
tistisch aus, um zu prüfen, ob auch gemäss diesen Verfahren die Absolven-
tinnen und Absolventen befähigt werden, wirkungsvolle und nebenwir-
kungsarme Psychotherapien durchzuführen. Die Auswertungen werden in 
der Exeltabelle Therapieevaluationen dokumentiert.

Die Absolventen werden ein Jahr und fünf Jahre nach Abschluss der Wei-
terbildung zu einer rückblickenden Evaluation des Weiterbildungsgangs 
eingeladen. Sie erhalten dazu den Fragebogen Befragung Alumni, den die 
PTK anschliessend auswertet.

11.2. Weiterbildnerinnen und Weiterbildner

Zur Evaluation von Qualität und Qualifikation der Weiterbildner sind ver-
schiedene Instrumente und Vorgehensweisen eingerichtet:

Die Mitglieder der Psychotherapiekommission werden nach den im Kapi-
tel 10  beschriebenen Kriterien von der Mitgliederversammlung des FIZ 
jeweils für drei Jahre gewählt, sie legen jährlich über ihre Tätigkeit Bericht 
ab.

Die Dozenten der Weiterbildung sind verpflichtet, sich regelmäßig fort-
zubilden. Die entsprechende Lehrvereinbarung mit den Dozentinnen wird 
schriftlich festgehalten. Die Auswahl der Dozenten durch die PTK erfolgt 
unter anderem nach den Kriterien: Erfüllung formaler Bedingungen ge-
mäß PsyG, Erfahrung im stationären Setting, Expertise in Lehre und For-
schung. Im Anschluss an ihre Lehrveranstaltung evaluieren die Dozentin-
nen und Dozenten ihren Unterricht mit dem Fragebogen Semesterevaluation 
Dozenten, den sie dem Sekretariat zuhanden der PTK retournieren.

Bei Supervisoren und Selbsterfahrungstherapeuten werden Qualifikations-
nachweise erhoben. Dazu zählen unter anderem die Überprüfung der 
Voraussetzungen gemäß PsyG und der Bedingungen, wie sie im Regle-
ment der Psychotherapieweiterbildung des FIZ formuliert sind. Wesent-
lich hierbei ist auch, dass die Supervisorinnen und Supervisoren sowie die 
Selbsterfahrungstherapeutinnen und -therapeuten über eine qualifizierte 
Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie und eine mindestens 
fünfjährige Berufserfahrung nach Abschluss der Weiterbildung verfügen. 
Supervisorinnen und Supervisoren verfügen in der Regel über eine Spezia-
lisierung in Supervision.
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11.3. Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Zur Evaluation der Qualifikation der Teilnehmerinnen und -teilnehmer 
verfügt die für die Weiterbildung verantwortliche Organisation (FIZ) über 
verschiedene Instrumente:

In Aufnahmegesprächen überprüft die PTK ob die formalen Anforderungen 
gemäß PsyG erfüllt sind und, ob die persönliche Eignung zur Weiterbil-
dung gegeben ist. Falls nötig, erfolgt eine Äquivalenzprüfung der Vorleis-
tungen.

Die Weiterbildung wird unterstützt und evaluiert durch jährlich stattfin-
dende Standortgespräche der Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem 
Mitglied der Psychotherapiekommission. Diese Gespräche dienen dazu, 
den Stand der Weiterbildung festzustellen und gegenseitig Rückmeldun-
gen geben und aufgreifen zu können. Zudem werden die Entwicklung der 
psychotherapeutischen Fähigkeiten und   die psychotherapeutische Eig-
nung regelmäßig überprüft. Auftauchenden Problemen kann so begegnet 
und Lösungsmöglichkeiten können entwickelt werden. Hierzu können auf 
das spezifische Problem zugeschnittene Auflagen mit dem Ziel benannt 
werden, den Teilnehmer oder die Teilnehmerin in der Weiterbildung zu 
stärken und zu unterstützen. So soll im Verlauf der Weiterbildung sich 
einstellenden Schwierigkeiten konstruktiv begegnet werden. Als Basis für 
die Evaluation des Weiterbildungsstands dienen das zu diesem Zeitpunkt 
aktualisierte Logbuch, die bislang eingereichten Fallberichte sowie Rück-
meldungen aus dem Unterricht.
Das gesprächsführende Mitglied der PTK fertigt zum Standortgespräch ein 
schriftliches Protokoll an. Dieses wird im internen Bereich der Homepage 
des FIZ dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin sowie der PTK zugänglich 
abgelegt. Die Teilnehmer oder die PTK können ausserhalb der jährlichen 
Standorte bei Bedarf ein gemeinsames Standortgespräch vereinbaren.

Die Weiterbildungsteilnehmer haben zudem die Möglichkeit, mit von ihnen 
auf freiwilliger Basis gewählten Mentoren Fragen zu ihrer Weiterbildung zu 
besprechen. Probleme der Weiterbildungsteilnehmer werden der PTK durch 
die Mentoren zur Kenntnis gebracht. Den Mentorinnen kommt damit eine 
triangulierende Funktion innerhalb des Weiterbildungsgangs zu. Entspre-
chende Maßnahmen können dann von der PTK autonom oder – bei weit-
reichenden Fragestellungen – zusammen mit dem Vorstand diskutiert und 
umgesetzt werden.

Im Verlauf der Weiterbildung dienen zehn konsekutiv eingereichte schrift-
liche Behandlungsberichte – Fallberichte (zwei Langberichte, acht Kurzberich-
te) und mindestens zwei mündliche Präsentationen als Qualifikationsausweise. 
Im 3. Studienjahr erfolgt eine schriftliche Theorieprüfung auf der Grundlage 
eines Lehrbuches zur psychoanalytischen Psychotherapie. 

Die abschliessende Überprüfung der Qualifikation zur Erlangung des Wei-
terbildungstitels erfolgt im Abschlussprüfungskolloquium am Ende der Ausbil-
dung. Grundlage der Prüfung ist der zehnte Fallbericht.

Im Weiterbildungsvertrag, den die Weiterbildungsteilnehmerinnen bei Stu-
dienbeginn unterschreiben, akzeptieren diese die Weiterbildungsbedingun-
gen, wie sie im Weiterbildungsreglement und im Prüfungsreglement ausgewiesen sind. 
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Folgende Instrumente stellen sicher, dass die Weiterbildungsteilnehmer 
sämtliche Weiterbildungsteile in gefordertem Umfang absolvieren:

Die Teilnahme an Veranstaltungen wird durch Testate und in Form von An-
wesenheitslisten bestätigt. Die Dokumentation des Weiterbildungsstands 
im Logbuch bildet die Grundlage für Standortgespräche und ermöglicht die 
Überprüfung, ob die geforderten Weiterbildungsteile vollständig absol-
viert sind.

Die Weiterbildungsteilnehmer haben die Möglichkeit, Entscheide des 
Freud-Instituts bezüglich Anrechenbarkeit von Bildungsleistungen und 
Weiterbildungsperioden, der Zulassung zur Weiterbildung, dem Bestehen 
von Prüfungen oder der Erteilung des Weiterbildungstitels anzufechten 
(Vgl. 22. Unabhängige Beschwerdeinstanz).

12. Unterbrechung und Verlänge-
rung der Weiterbildung

12.1. Unterbrechung der Weiterbildung

Eine Unterbrechung der Weiterbildung ist in Ausnahmefällen möglich. 
Dazu muss der PTK ein begründetes Gesuch gestellt werden. Die PTK ent-
scheidet über Annahme oder Ablehnung des Gesuches. 

Nehmen Teilnehmer während einer Unterbrechung aufgrund der Verein-
barung mit der PTK weiterhin Leistungen des FIZ oder der PTK in An-
spruch, wechseln sie vorübergehend in den aussercurricularen Status. Es 
gelten im Hinblick auf die in Anspruch genommenen Leistungen und die 
zu entrichtenden Gebühren die unter 12.2 beschriebenen Bedingungen. 
Der Status berechtigt dazu, Fallberichte einzureichen und an Seminaren 
des FIZ teilzunehmen. Die aussercurricularen PTW Teilnehmer bezahlen 
einen Drittel der regulären Studiengebühren.

12.2. Verlängerung der Weiterbildung

Die Weiterbildung kann ohne Angabe von Gründen um zwei Semester 
verlängert werden. Eine Mitteilung an das Sekretariat und die Begleichung 
der Gebühren genügen. Eine weitere Verlängerung nach fünf Studienjah-
ren erfordert ein Gespräch mit der PTK und deren Einverständnis. Spätes-
tens nach sechs Studienjahren muss die Weiterbildung abgeschlossen sein. 
Eine Verlängerung der Psychotherapieweiterbildung kann in zwei ver-
schiedenen Status der Einschreibung als PTW Teilnehmer erfolgen:

(Regulärer) PTW Teilnehmer: Dies ist erforderlich, falls nach vier Studien-
jahren die erforderlichen 578 Einheiten des Curriculums nicht absolviert 
wurden. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer studieren weiter wie bis-
her. Sie haben nur noch die Studiengebühren zu entrichten. Die Prüfungs-
gebühren entfallen. Diese sind nach vier Studienjahren abgegolten.

Aussercurriculare PTW Teilnehmer nach Abschluß der erforderlichen 578 
Einheiten des Curriculums: Diesen Teilnehmern stehen die Angebote und 
Dienste des FIZ und der PTK wie bisher offen. Sie sind aber mit Ausnahme 
von «Fallpräsentationen von Teilnehmern der PTW» und «Kasuistisches 
Seminar. Psychoanalytisches Arbeiten in unterschiedlichen Settings» nicht 
mehr berechtigt, am Curriculum der PTW teilzunehmen. Diese aussercur-
ricularen PTW- Teilnehmer bezahlen einen Drittel der regulären Studien-
gebühren.
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13. Schweigepflicht Die Erklärung zur Einhaltung der Schweigepflicht ist integraler Bestand-
teil der Weiterbildung. Die Weiterbildungsteilnehmer verpflichten sich 
bei Studienbeginn mit der Unterzeichnung der Schweigepflichterklärung 
dazu, während und nach der Weiterbildung in psychoanalytischer Psycho-
therapie am Freud-Institut Zürich die Bedingungen der Schweigepflicht 
einzuhalten.

Diese umfassen insbesondere: Informationen über Patienten und Patien-
tinnen, auch wenn deren Identität verschleiert ist, unterliegen der Schwei-
gepflicht. Sie dürfen als vertrauliches Material weder in mündlicher noch 
in schriftlicher Form ausserhalb derjenigen Veranstaltungen des Freud-In-
stituts, in denen das Fallmaterial vorgestellt wurde, verbreitet werden.

Die Identität von Patienten und Patientinnen in eigenen Fallberichten und 
Vignetten sind zu verschleiern. Fallberichte dürfen, ausser an die dafür be-
rechtigten Personen, nicht weitergegeben werden. 

14. Urkunde Ärztinnen und Ärzten werden bei Abschluss der Weiterbildung alle er-
brachten Leistungen schriftlich bestätigt. Sie sind ein notwendiger Teil zur 
Erlangung des Facharzttitels Psychiatrie und Psychotherapie.

Sobald Psychologinnen und Psychologen die Weiterbildung in allen Teilen 
erfolgreich absolviert und die Abschlussprüfung unter Leitung der PTK 
bestanden haben,  übermittelt das Freud-Institut Zürich die für die Urkun-
de erforderlichen Angaben an das Bundesamt für Gesundheit. Das BAG 
erstellt die Urkunde und nimmt den Eintrag ins Psychologieberuferegister 
(PsyReg) vor. Das FIZ stellt die von der Direktorin des BAG und von der 
Präsidentin des FIZ unterschriebene Urkunde den Absolventen zu, womit 
ihnen der Weiterbildungstitel „eidg. anerkannte Psychotherapeutin“ bzw. 
„eidg. anerkannter Psychotherapeut“ verliehen wird.

15. Ausschluss von der  
Weiterbildung

15.1. Ablehnung Fallberichte

Der Ausschluss von der Weiterbildung erfolgt, wenn nach Ablehnung eines 
Fallberichts der neu eingereichte Fallbericht ebenfalls nicht angenommen 
werden kann.

15.2. Fehlende Eignung zur Psychotherapeutin, zum Psychotherapeuten

Bei unüberwindbaren Zweifeln an der Eignung, welche trotz erlassener 
Massnahmen und Auflagen nicht beseitigt werden können, kann die PTK 
den Ausschluss von der Weiterbildung verfügen.

15.3. Zahlungsverzögerung

Bei einer nicht fristgerechten Bezahlung der Weiterbildungsgebühren 
innert 30 Tagen kann die Weiterbildung nicht fortgesetzt werden. 

15.4. Verstösse gegen Reglement, Prüfungsreglement, Recht und Ethik

Bei erheblichen Verstössen gegen das Weiterbildungsreglement, das Prüfungs-
reglement, das Recht oder gegen ethische Grundsätze kann die PTK die Teil-
nehmer von der Fortsetzung der Weiterbildung ausschliessen.
Darunter fallen auch folgende Verstösse:
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• Grobfahrlässige oder absichtliche Schädigung oder Gefährdung von 
Sachen und Personen am FIZ

• Grobe Störung von Lehrveranstaltungen und andere Veranstaltungen 
am FIZ

• Nötigung von Mitgliedern des FIZ, Weiterbildungsteilnehmern oder 
anderen Besuchern 

• Unwürdiges Verhalten innerhalb oder ausserhalb des FIZ, soweit das 
FIZ davon betroffen ist, oder gezielte Ruf- oder Imageschädigung des 
FIZ

15.5. Unredlichkeit

Werden zum Bestehen des Weiterbildungsgangs unredliche Mittel verwen-
det, kann die PTK den Ausschluss der Teilnehmerin oder des Teilnehmers 
aus der Weiterbildung verfügen oder das Freud-Institut kann die Erteilung 
des eidgenössisch anerkannten Weiterbildungstitels verweigern. Folgende 
Beispiele seien hierfür erwähnt: Einreichung einer Arbeit, deren Inhalt 
ganz oder teilweise aus Arbeiten Dritter übernommen ist und als eigene 
ausgegeben wird (Plagiat), oder Betrugsversuch anlässlich von Leistungs-
kontrollen oder Beihilfe zu einem Betrugsversuch.

Wird die Unredlichkeit erst nach Erteilung des eidg. anerkannten Weiter-
bildungstitels bekannt, so kann das Freud-Institut diesen entziehen. 

Bei der nachträglichen Aberkennung des von der Hochschule erteilten 
Master-, Lizentiats- und Diplomabschlusses in Psychologie entzieht die 
Titelkommission den eidg. anerkannten Weiterbildungstitel von Amtes 
wegen.

Gegen den Entscheid kann die betroffene Person innert 30 Tagen bei der 
Beschwerdekommission Beschwerde einreichen. 

16. Unabhängige Beschwerde-
instanz

Entscheide des Freud-Instituts betreffend 
• die Anrechenbarkeit von Bildungsleistungen und Weiterbildungs- 

perioden; 
• das Bestehen von Prüfungen; 
• den Ausschluss aus der Weiterbildung
können innert 20 Tagen ab schriftlicher Eröffnung bei der Beschwerde-
kommission mit Begründung angefochten werden. 

Das Reglement über die Beschwerdekommission finden sie hier.

Adresse der Beschwerdekommission
Beschwerdekommission der Vernetzungsgruppe AZPP/FIZ/KJF/PSZ 
Raphael Zingg, Rechtsanwalt
Anwaltsgemeinschaft Luzern
Denkmalstrasse 2
6000 Luzern 6

Kontakt und Information
Sekretariat des Freud-Instituts Zürich, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich,  
044 382 34 19, sekretariat@freud-institut.ch 
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17. Übergangsbestimmungen Das Weiterbildungsreglement und das Prüfungsreglement gelten in der vorlie-
genden Form für Weiterbildungsteilnehmer mit Eintritt ins Studienjahr A 
22 23 am 24. Oktober 2022. Für Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer, welche die Weiterbildung zu einem früheren Zeitpunkt begonnen 
haben, ist die Version 26.10.21 Reglement zur «Postgradualen Weiterbildung in 
psychoanalytischer Psychotherapie» am Freud-Institut Zürich (FIZ) gültig.

Adaptierte Versionen: 30.3.16, 7.7.16, 4.9.16, 26.9.16, 3.11.16, 4.1.17, 25.10.19, 
30.3.20, 30.9.20, 26.10.21, 30.09.22
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